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G E M E I N D E   W A L D B R O N N 
 

2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
 

„Birkel“ 
(Bereich südl. der Friedenstraße zwischen Goethestraße und Adolf-Kolping-Straße) 

 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

 
 

S A T Z U N G 
 
Aufgrund der §§ 1- 4a, 8- 10, 13 BauGB i.d.F. vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 
08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist, § 74 LBO für Baden-Württemberg i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 2010, 
357,358, ber. S. 416, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) und § 4 GemO für Baden-Württemberg i.d.F. 
vom 24.7.2000 (GBl. S. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geänd. durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.06.2020, GBl. S. 403) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn in seiner Sitzung am 26.01.2022 die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungs-
plans „Birkel“ für den Bereich südlich der Friedenstraße zwischen Zwerstraße, Hans-Thoma-Straße und Goethestraße im Ortsteil 
Reichenbach als Satzung beschlossen. 

 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 

und der Örtlichen Bauvorschriften 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften umfasst die Grundstücke Flurstück Nr. 399, 399/1, 399/2, 401/1, 
401/2, 403/1, 403/3, 406, 409/4, 412/1, 415/1, 415/2, 420, 424, 428/2, 427/1, 428/3, 
431/2, 436, 436/1, 436/2, 463/2, 466/1, 471/4, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 
2810, 2811, 2812, 2812/1, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2821/1,  
2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, und 2832 in Waldbronn – 
Reichenbach. Die Grundstücke grenzen südl. an die Friedenstraße an und liegen zwischen 
Goethestraße, Zwerstraße und Hans-Thoma-Straße. Der räumliche Geltungsbereich der Än-
derung und Ergänzung des Bebauungsplanes ist in der Planzeichnung (Übersichtslageplan) 
vom 25.03.2021 dargestellt. 
 

§ 2 
Inhalt der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans  

sowie Aufhebung entgegenstehender Regelungen 
 
Alle zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen sowie örtlichen Bauvorschriften des Be-
bauungsplans „Birkel“ bleiben unverändert bestehen, soweit sie nicht durch diese Änderung 
aufgehoben bzw. durch neue schriftliche Festsetzungen ersetzt oder ergänzt werden.  
Folgende Festsetzungen in der Planzeichnung, die in den textlichen Festsetzungen erläutert 
sind, werden für das Plangebiet geändert bzw. ergänzt:  
 

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB und BauNVO 
 
I.  Bauliche Festsetzungen 
 
1.  Überbaubare Grundstücksfläche (Rdn. 5.1 und 5.2 der schriftlichen Festsetzungen)  
 (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB und § 23 BauNVO) 
 
1.1 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Nebenanlagen (vergl. Rdn. 5.2 



                                          Fassung vom  
          

 2 

der planungsrechtlichen Festsetzungen im Textteil) sind auch Wohnhauserweiterungen 
und freistehende Wohngebäude zulässig.  

 
1.2 Die maximale Länge der neu zugelassenen Wohngebäude darf 16 m nicht überschreiten. 
 
1.3 Eine einseitige Grenzbebauung ist nur zulässig, wenn durch Baulast gesichert ist, dass 

deckungsgleich angebaut wird. 
 
1.4 Zwischen eigenständigen Wohngebäuden auf einem einzelnen Baugrundstück ist der 

erforderliche Abstand nach der Landesbauordnung einzuhalten.  
 

1.5 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
  Bei zulässigen Flachdachgebäuden beziehen sich die Festsetzungen des Bebauungsplans 

über die maximale Traufhöhe auf die Oberkante der Attika.  
 
1.6 Außerhalb der im Lageplan gekennzeichneten Bauflächen für die Hauptbaukörper und 

den zulässigen Flächen für Nebenanlagen sind Totalversiegelungen (Beton, Asphalt 
u.s.w.) des Bodens unzulässig.  

  Wege, Stellplätze, Zufahrten und sonstige zu befestigende Grundstücksfreiflächen sind 
so herzustellen, dass Regenwasser versickern kann (z.B. fugenoffenes Pflaster).  

 
II.  Grünordnerische Festsetzungen und Artenschutz 
 

1.   Private Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB) 
  Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-

ten.  
  Die Entwässerung der Erschließungs- und Gartenwege muss in die unversiegelten Vege-

tationsflächen erfolgen.  
  Bei der Anpflanzung von Hecken (z.B. als Einfriedigungen) ist die Verwendung von Koni-

feren oder Kirschlorbeer nicht zugelassen. 
 
2.  Artenschutz 
2.1 Die Rodung von Gehölzen darf nur zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen.  
 
2.2 Im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren ist eine artenschutzrechtliche Untersu-

chung zum Vorkommen von wirbellosen Tieren, Reptilien, Brutvögeln und Fledermäusen 
vorzulegen.  

  Eventuell erforderliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen müssen 
vor Erteilung der Baugenehmigung mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt 
werden. Die erforderlichen Maßnahmen werden der Baugenehmigung als verbindliche 
Auflagen beigefügt.   

 
B.  Örtliche Bauvorschriften nach § 74 Landesbauordnung 
 
1. Dachformen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
  Es gelten die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans fort.  
  Die auf der Fläche für Nebenanlagen neu zugelassenen Wohngebäude dürfen statt mit 

Satteldach auch mit Flachdach ausgeführt werden.  
  Die Dachflächen von Flachdächern sind extensiv zu begrünen. 
 
2. Anzahl der Stellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
  Für das Plangebiet ist die gemeindliche Stellplatzsatzung anzuwenden. 
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§ 3 
Bestandteile der Satzung 

 
Übersichtslageplan vom 25.03.2021 mit eingetragenem Geltungsbereich 
 
Als Anlagen sind beigefügt: 
 
Begründung vom 14.01.2022 
 
Auszug aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans „Birkel“ mit eingetragenem Gel-
tungsbereich 
 
Kopie der schriftlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans „Birkel“ vom 
30.06.1988 (Zeitpunkt des Inkrafttretens)  
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Fassung vom 14.01.2022 
 

Mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen beschlossen 
in öffentlicher Gemeinderatssitzung  

am 26.01.2022 
 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 

Waldbronn, den 27.01.2022  
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

Franz Masino 
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G E M E I N D E   W A L D B R O N N 
 

2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
 

„Birkel“ 
(Bereich südl. der Friedenstraße zwischen Goethestraße und Zwerstraße) 

 
Im vereinfachten Verfahren  

nach § 13 BauGB 
 

 
B E G R Ü N D U N G 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in seiner Sitzung am 30.06.2021 beschlossen, das Ver-
fahren zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Birkel“ im vereinfachten Verfahren nach 
den §§ 1- 4a, 8 – 10 und 13 BauGB einzuleiten.  
 
1. Das Plangebiet und seine Umgebung 

 Der räumliche Geltungsbereich der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans und der örtli-
chen Bauvorschriften umfasst die Grundstücke Flurstück Nr. 399, 399/1, 399/2, 401/1, 401/2, 
403/1, 403/3, 406, 409/4, 412/1, 415/1, 415/2, 420/, 424, 428/2, 427/1, 428/3, 431/2, 436, 
436/1, 436/2, 463/2, 466/1, 471/4, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 
2812, 2812/1, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2821/1,  2822, 2823, 
2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, und 2832 in Waldbronn – Reichenbach. Das 
Plangebiet mit seinen 56 Grundstücken bzw. Teilflächen von Grundstücken hat eine Fläche von 
ca. 42.495 m².    
 Der räumliche Geltungsbereich der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes ist in der 
Planzeichnung (Übersichtslageplan) vom 25.03.2021 dargestellt. 
 
 Das Plangebiet mit seinen großzügigen Grundstückszuschnitten ist überwiegend mit 
zweigeschossigen Wohngebäuden, sowie wenigen gemischt genutzten Gebäuden mit nicht 
störenden Gewerbebetrieben (Friseur, Handel, Versicherung, etc.), bebaut. In den rückwärtigen 
Bereichen der Grundstücke des Plangebietes befinden sich häufig Nebenanlagen, vorwiegend in 
Form von Schuppen und Garagen. Große Teile der Grundstücke werden gärtnerisch genutzt, 
bzw. sind als Grünfläche angelegt.  

   
2.  Gegenwärtige planungsrechtliche Festsetzungen 
  Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Birkel“, der 

am 30.06.1988 in Kraft getreten ist. Der Bebauungsplan umfasst ein ca. 13 ha großes Wohn-
quartier mit ca. 160 Baugrundstücken. Das Gebiet erstreckt sich von der Nelkenstraße im Süden 
bis zur Friedenstraße im Norden und von der Zwerstraße bis zur Goethestraße. Das Wohnquar-
tier wurde vorwiegend in den Jahren 1960 -1970 bebaut. 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sind seit nahezu 30 Jah-
ren unverändert.  

  Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind für das Plangebiet entlang der Straßen Baufens-
ter für Wohngebäude ausgewiesen. Daran schließt sich auf jedem Baugrundstück eine Zone für 
Nebenanlagen an, die bisher nicht mit Wohngebäuden bebaut werden darf.   

 
3. Planungsbedürfnis 

 Nunmehr wurde der Wunsch an die Gemeinde herangetragen, für die Grundstücke südl. der 
Friedenstraße, zwischen Goethestraße und Zwerstraße, eine Bebauung in zweiter Reihe zu er-
möglichen. Eine Bebauung in zweiter Reihe ist nach den Festsetzungen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans nicht zulässig.  

 Der Gemeinderat gelangte zu der Auffassung, dass die Zulassung einer Bebauung in zweiter 
Reihe durchaus ein Beitrag zu einer nachhaltigen Siedlungspolitik sei und hat deshalb das Ver-
fahren zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Birkel“ eingeleitet.  
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4. Ziel und Zweck des Bebauungsplans  

  Durch die Bebauungsplanänderung soll für die Eigentümer der Grundstücke im Plangebiet die 
Möglichkeit eröffnet werden, auf bisher festgesetzten Flächen für Nebenanlagen Erweiterungen 
der Wohngebäude durchzuführen aber auch freistehende neue Wohngebäude zu errichten. 

 Durch die Bebauungsplanänderung soll somit eine vertretbare Innenentwicklung ermöglicht 
werden, die zur Schaffung von dringend erforderlichem Wohnraum in der Gemeinde führt. 

 Da neue Wohngebäude nur auf Flächen realisiert werden dürfen, die bereits bisher durch Ne-
bengebäude überbaubar waren, ist umgekehrt gewährleistet, dass der zwischen den neuen und 
bestehenden Wohngebäuden zukünftig verbleibende Grünbereich ausreichend ist. Damit werden 
Eingriffe in die Wohnqualität, das Mikroklima, den Boden, das Grundwasser und allgemein in Na-
tur und Artenschutz vermieden, bzw. auf ein geringes Maß reduziert.  
    

5. Örtliche und überörtliche Planungsvorgaben 
 Die Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans entspricht den Vorgaben des Regionalplans 

und den Festsetzungen des Flächennutzungsplans.  
 Überörtliche Fachplanungen oder örtliche Planungen werden durch die Änderung des Bebau-

ungsplans nicht tangiert.  
Bei der Ausarbeitung des Bebauungsplans wurden insbesondere folgende Planungen und Unter-
suchungen berücksichtigt:   

 - Bebauungsplan „Birkel“ 
 - Landschaftsschutzgebiet „Waldbronner Albgau“ 
 - Leitbild Waldbronn 2025 

- Heilquellenschutzgebiet 
- Wasserversorgungsnetz 
- Allgemeiner Kanalisationsplan 

  
6. Das Vorhaben und seine Auswirkungen  
  
6.1  Städtebau und Ortsgestaltung 
  Die neuen Gebäude werden vorwiegend in Verlängerung der Bestandsgebäude zugelassen. Im 

Übrigen sind die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans, insbesondere zur Hö-
henentwicklung, weiterhin gültig. Sie werden sich deshalb in den vorgegebenen städtebaulichen 
Rahmen einpassen.   

6.2  Nachbarliche Belange  
  Negative Auswirkungen auf angrenzende Wohnquartiere sind durch die Bebauungsplanänderung 

nicht zu erwarten. Auch Wohnbaugrundstücke, die an das Plangebiet angrenzen, sind auf Grund 
der Gebäudeabstände und der Lage der neuen Gebäude von Beeinträchtigungen der Belichtung 
und Belüftung nicht betroffen.  

  
6.3 Artenschutz und biologische Vielfalt 
6.3.1 Eingriff in Natur und Landschaft 

Es handelt sich um eine vereinfachte Änderung. Ein Umweltbericht ist deshalb nicht erforderlich. 
Da die betroffenen Flächen im Plangebiet bereits weitgehend durch Nebengebäude bebaut und 
durch Zufahrtsflächen versiegelt sind, werden ökologisch relevante Aspekte nur in sehr geringem 
Umfang tangiert. Eine artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung wurde auf Anregung der Na-
turschutzbehörde durch das Planungsbüro Ber.G, Herrn Dipl. Biol. Tom Schulte durchgeführt. 
Der Bericht über die Begehung ist als Anlage angeschlossen. Danach sind bei Bauarbeiten im 
Geltungsbereich Betroffenheiten von Vögeln und hier insbesondere von Gebäudebrütern, von 
„Hausfledermäusen“ und - bei geeigneter Habitatausstattung – der Zauneidechse nicht auszu-
schließen. Um nicht gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1- 3 
BNatschG zu verstoßen, sollten diese Artengruppen, bzw. Arten im Vorfeld von Bau- bzw. Erwei-
terungsarbeiten an bestehenden Gebäuden fachgutachterlich auf Vorkommen abgeprüft werden. 
Im Vorkommensfall sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Entsprechende Nachweise 
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sind im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen und erforderliche Maßnahmen werden der Bau-
genehmigung als verbindliche Auflagen beigefügt. 
     

6.3.2 Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 Obwohl der Bebauungsplan nur einen geringen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt und 

eine Umweltprüfung nicht erforderlich ist, sind Maßnahmen vorgesehen, um den Eingriff zu mi-
nimieren und auszugleichen.  

 So ist im Bebauungsplan eine Begrünung der Flachdächer festgesetzt. Die verbleibenden Freiflä-
chen des Plangebietes sind, soweit sie nicht als Terrassen, Zugangs- oder Zufahrtsflächen vor-
gesehen sind, weiterhin dauerhaft gärtnerisch anzulegen und zu begrünen.  

  Daneben wurde vorgegeben, dass für Stellplätze und ihre Zufahrten nur fugenoffene Beläge 
zulässig sind. 

    
6.4  Erschließungsanlagen und Verkehr  
6.4.1 Verkehrliche Erschließung  
  Die Anbindung der neuen Gebäude an die jeweilige Straße erfolgt über die privaten Grundstücke 

im Plangebiet. Weitere öffentliche Erschließungsstraßen sind nicht erforderlich und auch nicht 
vorgesehen. 

  Sollte von den Eigentümern eine Teilung der Grundstücke in Betracht gezogen werden, muss 
durch Baulasten die Erschließung (Überfahrtsrecht und Leitungsrechte) des rückwärtigen Grund-
stücks dauerhaft gesichert werden. Die Baulastübernahme muss gegenüber der Gemeinde er-
klärt werden.  

6.4.2 Verkehrsaufkommen  
 Die verkehrlichen Auswirkungen durch die zusätzlichen Wohneinheiten sind gerade durch die 
zentrumsnahe Lage als gering einzustufen 

6.4.3 Stellplatzbedarf 
  Um den bereits bestehenden Parkdruck auf den öffentlichen Straßenraum nicht weiter zu ver-

stärken wird in der Satzung festgelegt, dass die gemeindliche Stellplatzsatzung auch für das 
Plangebiet Anwendung finden soll. Dies ist sachgerecht, da das Plangebiet Teil der städtebauli-
chen und verkehrlichen Untersuchung war. Im Planbereich Schillerstraße 1- 11 sind für zusätzli-
che Wohneinheiten, z.B. in den neuen Wohngebäuden, sind 2 notwendige Stellplätze je 
Wohneinheit nachzuweisen.  In den übrigen Bereichen sind ab einer Wohnungsgröße von 90 m² 
1,5 Stellplätze nachzuweisen. 

 
7.  Grundwasserschutz und Heilquellenschutzgebiet 

 Das Plangebiet liegt in der Innenzone A + III des fachtechnisch abgegrenzten Heilquellen-
schutzgebietes der Gemeinde Waldbronn OT Reichenbach. Die Rechtsverordnung zum Schutz 
des Grundwassers im Einzugsgebiet der Heilquelle vom 10.11.2005 ist zu beachten. 
 Bau und Betrieb von Grundwasser-Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmegewinnungsanlagen 
bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfähigkeit ist frühzeitig beim Land-
ratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, zu erfragen.  
 

8. Bodenschutz 
  Der im Planungsgebiet befindliche Oberboden ist bei Bautätigkeiten entsprechend DIN 18915 zu 

sichern. Überdeckungen des Bodens mit sterilem Erdreich sind untersagt.  
 Bei der Anlage von Pflanzflächen ist der vorhandene Boden zu verwenden. Der Bodencharakter 
ist nicht zu verändern.  

 Hinweise zu Auffüllungen: 
 Wird im Rahmen von Verfüllungen, Auffüllungen und Geländemodellierungen die Verwertung 
(das Auf- und Einbringen) von aufbereiteten mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (Recyc-
lingmaterial) oder Böden vorgesehen, so sind folgende in Baden-Württemberg gültige technische 
Hinweise anzuwenden: 

 
 Mitteilung des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Vorläufige Hinweise zu Einsatz von 

Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004, 
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 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von 
Abfalleingestuften Bodenmaterial, 14.03.2007 Az. 25-8980.08M20 Land/3 

 
 Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. gärtnerische Nutzung) sind die 
Vorsorgewerte der Bodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte 0 (Z 0) der 
vorgenannten Verwaltungsvorschrift für Bodenmaterial einzuhalten. 

 
9.  Geogene (natürliche) Belastung des Bodens 

Das Geologische Landesamt Baden-Württemberg hat in einer Stellungnahme vom 27.02.1996 
darauf hingewiesen, dass in allen Böden in Baden-Württemberg Aluminium als Bestandteil von 
Feldspaten, Glimmer und Tonmineralien vorkommt und durch Verwitterung freigesetzt wird. 
Aluminium sei deshalb auch im gesamten Albtal festgestellt worden. Es ist deshalb davon auszu-
gehen, dass der Aluminiumgehalt im Boden-Eluat auch dieses Baugebietes geogen erhöht ist.  
Das Landratsamt Karlsruhe hat durch Rundverfügung Nr. 75 vom 27.07.2017 mitgeteilt, dass die 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg sowie das Um-
weltministerium zu der Auffassung gelangt seien, dass keine Veranlassung bestehe, von den Un-
tersuchungs- und Einordnungsprinzipien der VwV- Boden abzuweichen. Dies bedeutet, dass eine 
Betrachtung des Parameters Aluminium grundsätzlich nicht erforderlich ist. 

 
10. Ver- und Entsorgung des Plangebiets, Löschwasserversorgung 
 
10.1 Abwasserbeseitigung 
 Außerhalb des Plangebietes liegen öffentliche Entwässerungsleitungen. Die bestehenden Gebäu-

de sind an die Entwässerungsanlagen angeschlossen. Sind neue Hausanschlussleitungen ge-
wünscht, sind die Kosten für diese Zweitanschlüsse – auch im öffentlichen Bereich - ausschließ-
lich von den privaten Bauherren zu tragen.  

 Nach § 55 Abs. 2 WHG soll das Niederschlagswasser von Grundstücken versickert oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtlichen Vorschriften, noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. 

 Die schadlose dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser ist erlaubnisfrei. Niederschlags-
wasser wird schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden auf mindestens 30 cm 
mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versickert wird. 

 
10.2 Frischwasserversorgung 
 Die im Plangebiet liegenden Grundstücke und Gebäude sind an die vorhandene Wasserversor-

gung der Gemeindewerke angeschlossen. Die Versorgung mit Wasser ist deshalb gesichert. Ob 
der vorhandene Anschluss genutzt werden kann oder ein neuer Hausanschluss verlegt werden 
muss, ist von den Grundstückseigentümern gemeinsam mit den Gemeindewerken zu prüfen. Ei-
ne ggf. neue Hausanschlussleitung ist auf dem kürzesten Weg in einen an der Erschließungs-
straße gelegenen Kellerraum (Hausanschlussraum) zu führen. Die Verwendung eines Mehrspar-
tenanschlusses ist nicht ausgeschlossen. Die Kosten für den Zweitanschluss – auch im öffentli-
chen Bereich - hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 
10.3 Löschwasserversorgung  

 Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von min. 96 m³ / Std. über 
mindestens zwei Stunden erforderlich. Diese Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschbe-
reichs von max. 300 m um das Objekt sichergestellt werden.  
Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer Entfernung von höchstens 80 m 
zum Gebäude vorhanden sein.  
 Entnahmestellen sind mindestens einmal im Jahr, möglichst vor Beginn des Winters, zu überprü-
fen und zu warten. Der Netzdruck darf bei der Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Net-
zes unter 1,5 bar abfallen. 

 Die Löschwasserversorgung ist durch das vorhandene öffentliche Leitungsnetz gesichert.  
 
10.4 Andere Versorgungsleitungen 
 Im gesamten Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG. 
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Für die rechtzeitige Planung und Bauvorbereitung bittet die Telekom, den Beginn, Umfang und 
Ablauf der Baumaßnahmen so früh als möglich mitzuteilen. Die Bauherrnberatung erfolgt unter 
der Telefonnummer 0800 / 330-1903. 

  
 Die Stromversorgung des Gebiets erfolgt über das bestehende 20/0,4kW-Ortsnetz. Weitere 

Maßnahmen sind zurzeit nicht geplant und wohl auch nicht erforderlich. Außerhalb und innerhalb 
des Plangebietes liegen Energieversorgungsleitungen für den örtlichen Bedarf. Der Lageplan mit 
eingetragenen Leitungen ist als Anlage beigefügt. Die Überbauung eines im Erdreich verlegten 
Kabels ist nach den bestehenden Sicherheitsbestimmungen nicht zulässig.  

 Sollte eine Umlegung von Kabelleitungen im Rahmen der Baumaßnahmen auf den Privatgrund-
stücken erforderlich oder gewünscht werden, so muss dies zwischen Bauherren und Netze BW 
GmbH abgestimmt werden. 

 Die Bebauungsplanänderung und Ergänzung hat keinen Einfluss auf das bereits verlegte Gaslei-
tungsnetz. Ein neuer Anschluss ist von den vorhandenen Leitungen im öffentlichen Straßenraum 
möglich, von denen aus auch die bestehenden Gebäude bereits einen Anschluss besitzen.  

 Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen sind von den Baufirmen Lagepläne ein-
zuholen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der EnBW Regional AG Regionalzent-
rum Nordbaden, Zeppelinstraße 15 – 19, 76275 Ettlingen, Telefon 07243/180-242, angefordert 
werden. 

  
11. Verunreinigungen durch Schadensfälle und Altlasten 

 Auf der Grundlage der „Historischen Erhebung altlastenverdächtiger Flächen“ im Landkreis Karls-
ruhe vom August 1996 wurden im Plangebiet keine altlastenverdächtigen Flächen festgestellt. 
Der Gemeinde und dem Umweltamt des Landkreises sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
im Plangebiet auch tatsächlich keine Altlasten sowie schädliche Bodenverunreinigungen bekannt.  

 Falls im Zuge der weiteren Planungen bzw. der Bauarbeiten Hinweise oder konkrete Anhalts-
punkte auf Bodenverunreinigungen (ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemissionen, 
z.B. Mineralöle, Teer o.ä.) oder verunreinigtes Grund- oder Niederschlagswasser entdeckt oder 
sonstige Auffälligkeiten festgestellt werden, so ist unverzüglich das Landratsamt Karlsruhe – 
Umweltamt - zu informieren. Weitere Maßnahmen (mögliche Erkundung, Sanierung oder Über-
wachung nach § 9 Abs. 2 und § 10 BBodSchG) sollten im Vorfeld mit dem Landratsamt Karlsruhe 
– Umweltamt – abgestimmt werden.   

  
12. Abfallrecht 

Da im Rahmen der Planverwirklichung Bau- oder Abbruchabfälle anfallen ist sicherzustellen, dass 
eine ordnungsgemäße und schadlose sowie möglichst hochwertige Verwertung der angefallenen 
Abfälle stattfindet (siehe GewAbfV § 8).  
 

13. Soziale Maßnahmen 
 Durch die Planung werden keine Härtefälle begründet, die soziale Maßnahmen erforderlich ma-

chen. 
 
14. Realisierungsmaßnahmen 

  Sämtliche Baumaßnahmen im Plangebiet werden auf einem privaten Grundstück ausgeführt. Die 
Realisierung erfolgt ausschließlich durch die Eigentümer nach deren zeitlichen Vorstellungen und 
nach deren Bedarf. 

 Das Plangebiet ist erschlossen. Sollten Zweitanschlüsse gewünscht werden oder eine Verlegung 
vorhandener Leitungen erforderlich sein, hat dies der Eigentümer in Abstimmung mit den Ver-
sorgungsträgern auf eigene Kosten zu veranlassen.  

  
15. Kosten  
 Der Gemeinde entstehen für die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens Personal- sowie 

Sachkosten.  
 Weitere Kosten entstehen für die Gemeinde nicht. Öffentliche Erschließungsanlagen sind nicht 

vorgesehen und auch nicht erforderlich. Die Kosten für Zweitanschlüsse haben die Grundstücks-
eigentümer zu tragen. Sämtliche Baukosten hat der private Eigentümer eines Grundstückes im 
Plangebiet zu tragen. 
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16. Verfahrenshinweis 
 Die Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans kann im vereinfachten Verfahren nach § 13 

BauGB durchgeführt werden. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren 
gemäß § 13 BauGB liegen vor. Insbesondere werden die Grundzüge der ursprünglichen Planung 
nicht berührt. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass die Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. b BauGB beeinträchtigt werden. Auch werden durch die Änderung keine Vorhaben vor-
bereitet oder begründet, welche die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung auslösen. Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Schutzgüter des § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b) BauGB beeinträchtigt werden oder Pflichten zur Vermeidung von Auswir-
kungen nach § 50 BImSchG zu beachten sind. Insoweit liegen die Voraussetzungen des § 13 
Abs. 1 BauGB insgesamt vor. 

 
 
17. Planstatistik 
 
17.1    Fläche des Plangebietes:   
 

56 Grundstücke bzw. Teilflächen von Grundstücken     ca. 42.495 m² 
 
17.2 Zulässige Flächennutzungen     Bisher   neu  

 
Fläche für Hauptgebäude (Baufenster)   14.900 m²  24.249 m²  

 
Restl. Fläche als Grünfläche    18.246 m²  18.246 m² 

 
17.3 Baubestand im Plangebiet:  zweigeschossige Wohngebäude  
    Nebengebäude (Schuppen u.a.) 
 
17.4 Zulässige Neubauten:  zweigeschossige Wohngebäude 
 
   
 
 
 

Fassung vom 14.01.2022 
 

Bestandteil des Satzungsbeschlusses vom 26.01.2022 
 
 
Waldbronn, den 27.01.2022 
 
 
 
 
 
Masino       
Bürgermeister 
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1 Veranlassung und Betrachtungsraum 

Die Gemeinde Waldbronn plant die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Birkel“. 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans und der örtlichen 

Bauvorschriften umfasst die Grundstücke Flurstück Nr. 399, 399/1, 399/2, 401/1, 401/2, 403/1, 403/3, 

406, 409/4, 412/1, 415/1, 415/2, 420/, 424, 428/2, 427/1, 428/3, 431/2, 436, 436/1, 436/2, 463/2, 

466/1, 471/4, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2812/1, 2813, 2814, 2815, 

2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2821/1, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 

2831, und 2832 in Waldbronn-Reichenbach. 

Die Grundstücke grenzen südlich an die Friedenstraße an und liegen zwischen Goethestraße, Zwer-

straße und Hans-Thoma-Straße. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung und Ergänzung des Be-

bauungsplanes ist in der Planzeichnung (Übersichtslageplan) des Satzungsentwurfs vom 25. März 2021 

dargestellt. 

2 Material und Methode 

Zur Abschätzung des faunistischen Potenzials sowie der Bewertung der Eingriffserheblichkeit im Fall 

eventueller Baumaßnahmen im erweiterten Geltungsbereich wurde das Gebiet am 11. August 2021 

begangen und auf Lebensraumeignung für nach Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützte und 

streng geschützte Tierarten untersucht. 

2.1 Definition: Arten besonderer und allgemeiner Planungsrelevanz 

Es wird zwischen Arten besonderer und Arten allgemeiner Planungsrelevanz unterschieden. 

Als Arten besonderer Planungsrelevanz sind zu bewerten: 

• Brutvogelarten, 

- die in der Roten Liste der Brutvögel Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016) und/oder 

Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) aufgeführt sind, einschließlich der Arten der Vorwarn-

liste, 

- die durch Auflistung in Spalte 3 der Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung bzw. 

durch Auflistung in Anhang A der EU-Artenschutzverordnung gemäß Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) streng geschützt sind, 

- Kolonienbrüter. 

• Alle Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind. 

• Gemäß ALBRECHT et al. (2014) werden zusätzlich als Arten besonderer Planungsrelevanz aufge-

führt: 

- Alle Arten, die im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, 

- die Säugerarten Dachs und Rothirsch aufgrund von „Wanderbewegungen“, 

- die Kreuzotter „aufgrund ihres Gefährdungsgrades und der spezifischen Lebensrauman-

sprüche sowie der Empfindlichkeit gegenüber Lebensraumzerschneidung“, 

- Erdkröte und Grasfrosch aufgrund ihrer „individuenreichen Wanderbewegungen über grö-

ßere Distanzen“. 
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Alle weiteren nach nationalem Recht geschützten Spezies werden als Arten allgemeiner Planungsre-

levanz eingestuft. 

3 Ergebnisse 

3.1 Struktur der Erweiterungsfläche 

Der zur Erweiterung des Bebauungsplanverfahrens vorgesehene Bereich ist über weite Strecken durch 

Gebäude, gepflegte Gärten mit Scherrasen, Blumenrabatten und fremdländischen Ziergehölzen ge-

prägt. Zwischen den straßennah stehenden Gebäuden sind in den zentralen Bereichen des „Birkel“ 

noch Reste der ehemaligen Obstwiesen mit altem Baumbestand erhalten, die in zwei noch vorhande-

nen Baulücken bis zur Hans-Thoma-Straße heranreichen und im Geltungsbereich liegen. 

Für Vögel und Fledermäuse bedeutsam können insbesondere ältere Nebengebäude sein, für Eidechsen 

selten gemähtes Grünland in Verbindung mit Versteckplätzen in Form von Gesteinsstrukturen oder 

Gebüschen. 

3.2 Potenziell vorkommende Arten 

3.2.1 Europäische Vogelarten gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie 

Aufgrund der Lage im Siedlungsbereich kommen unter der Brutvogelfauna nur Vorkommen stö-

rungstoleranter Arten in Betracht, die generell in Siedlungsgebieten anzutreffen sind. Insbesondere 

Gebäudebrüter wie Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Haussperling (Passer domesticus), Mau-

ersegler (Apus apus), Mehlschwalbe (Delichon urbicum) oder Rauchschwalbe (Hirundo rustica) kom-

men in Betracht. Weiterhin können auch Arten, die nur sporadisch an Gebäuden, dafür in Stauden, 

Rankpflanzen oder auf Bäumen brüten, erwartet werden: Amsel (Turdus merula), Bachstelze (Mota-

cilla alba), Blaumeise (Cyanistes caeruleus), Buchfink (Fringilla coelebs), Girlitz (Serinus serinus), Grün-

fink (Chloris chloris), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Heckenbraunelle (Prunella modularis), 

Kohlmeise (Parus major), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Ringeltaube (Columba palumbus), Rot-

kehlchen (Erithacus rubecula), Star (Sturnus vulgaris), Stieglitz (Carduelis carduelis), Straßentaube (Co-

lumba livia f. domestica), Türkentaube (Streptopelia decaocto), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) 

oder Zilpzalp (Phylloscopus collybita). 

Großvogelnester wurden nicht gefunden. Somit scheiden Elster (Pica pica) und Rabenkrähe (Corvus 

corone) ebenso aus wie deren potenzielle Nestnachfolger Turmfalke (Falco tinnunculus) oder Wal-

dohreule (Asio otus). 

Einer von zwei sehr alten Apfelbäumen auf Flurstück 2805 im Südwesten des Betrachtungsraums be-

sitzt eine große Stammhöhle, die als potenzieller Brutplatz für höhlenbrütende Vogelarten (sowie für 

Baumfledermäuse) in Betracht kommt. 

Nach BNatSchG streng geschützte Arten kommen im Betrachtungsraum somit als Brutvögel nicht vor. 

Gemäß Definition in Kapitel 2.1 sind laut ALBRECHT et al. (2014) jedoch Haussperling, Mauersegler, 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe sowie Star als Arten besonderer Planungsrelevanz zu werten. 
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3.2.2 Alle weiteren Arten außer Vögel 

3.2.2.1 Nach BNatSchG streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Unter den nach BNatSchG streng geschützten Arten des Anhangs IV ergeben sich potenzielle Betrof-

fenheiten von Fledermäusen. Dies gilt insbesondere für Arten, die bevorzugt oder ausschließlich Quar-

tiere an oder in Gebäuden beziehen wie Braunes Langohr (Plecotus auritus), Breitflügelfledermaus (Ep-

tesicus serotinus), Graues Langohr (Plecotus austriacus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleine 

Bartfledermaus (Myotis mystacinus) oder Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Baumhöhlen be-

wohnende Arten siedeln höchstens in einem alten Apfelbaum mit großer Stammhöhle auf Flurstück 

2805 im Südwesten des Betrachtungsraums. 

Weiterhin sind Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht auszuschließen, da die Art in Wald-

bronn verbreitet auftritt und die teilweise naturnahen Strukturen in den zentralen Bereichen zwischen 

den Häusern auch geeignete Habitatstrukturen aufweisen. Aufgrund ihrer Auflistung im Anhang IV der 

FFH-Richtlinie gehört sie gemäß ALBRECHT et al. (2014) zu den Arten besonderer Planungsrelevanz. 

Vorkommen anderer, nach BNatSchG streng geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 

aufgrund ungeeigneter Habitatausstattung oder zu starker anthropogener Störungen auszuschließen. 

3.2.2.2 Weitere nach BNatSchG geschützte Arten 

Vorkommen von nach BNatSchG streng geschützten Arten, deren Schutzstatus nicht auf den Anhang 

IV der FFH-Richtlinie, sondern auf die Bundes- bzw. EU-Artenschutzverordnung zurückgehen, sind we-

gen fehlender Habitateignung nicht zu erwarten. 

Unter den nach BNatSchG besonders geschützten Säugerarten werden Artvorkommen von Eichhörn-

chen (Sciurus vulgaris), Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis), Igel (Erinaceus europaeus), Maulwurf 

(Talpa europaea), Hausspitzmaus (Crocidura russula) und Waldmaus (Apodemus sylvaticus) erwartet. 

Ein Auftreten des Siebenschläfers (Glis glis) erscheint zumindest möglich. 

Unter den Reptilien, die allesamt nach BNatSchG besonders geschützt sind, ist mit Sicherheit mit Vor-

kommen der Blindschleiche (Anguis fragilis) zu rechnen. Für alle anderen in Betracht kommende Arten 

fehlen im Wirkraum geeignete Habitate. Lediglich die Barrenringelnatter (Natrix helvetica) könnte an-

hand einzelner, wandernder Tiere gelegentlich auch im Wirkraum auftreten – geeignete Habitate für 

eine dauerhafte Besiedlung sind jedoch nicht ausgebildet. 

Vertreter der Wirbeltiertaxa mit Gewässerbindung (Amphibien, Fische und Rundaugen) fehlen – von 

einzelnen wandernden Erdkröten (Bufo bufo) oder Teichfröschen (Pelophylax kl. esculentus) einmal 

abgesehen – aufgrund mangelnder Habitateignung. 

Auch in den naturnäheren Habitaten im Geltungsbereich werden unter den besonders geschützten 

Insektenarten lediglich einzelne Wildbienenarten ohne besondere Habitatansprüche erwartet, zumal 

das gesamte Taxon Apoidea (Wildbienen und Hummeln) durch Auflistung in Spalte 2 der Bundesarten-

schutzverordnung (BArtSchV) nach BNatSchG besonders geschützt ist. Bei den besonders geschützten 

Schmetterlingen ist höchstens an ein Vorkommen des Kleinen Wiesenvögelchens (Coenonympha pam-

philus) in naturnahen Grünlandbereichen zu denken. Diese „Allerweltsart“ ist ebenfalls durch Auflis-

tung der gesamten Gattung Coenonympha in Spalte 2 der BArtSchV nach BNatSchG besonders ge-

schützt. 
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Zwei alte Apfelbäume auf Flurstück 2805 könnten von besonders geschützten Holzkäfern als Repro-

duktionshabitat genutzt sein, ansonsten bietet der Gehölzbestand im Geltungsbereich keine Besied-

lungsmöglichkeiten. 

Für alle weiteren, nach BNatSchG besonders geschützten Insektenarten ist erkennbar keine Habitat-

eignung gegeben. Die gilt auch für alle weiteren besonders geschützten Taxa und Tierarten. 

4 Bewertung und Maßnahmenvorschläge 

Unter den Tierarten besonderer Planungsrelevanz gemäß Definition in Kapitel 2.1 sind bei Bauarbeiten 

im Geltungsbereich Betroffenheiten von Vögeln und hier insbesondere von Gebäudebrütern, von 

„Hausfledermäusen“ und – bei geeigneter Habitatausstattung – der Zauneidechse nicht auszuschlie-

ßen. 

Um nicht gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG zu 

verstoßen, sollten diese Artengruppen bzw. Arten im Vorfeld von Bau- bzw. Erweiterungsarbeiten an 

bestehenden Gebäuden fachgutachterlich auf Vorkommen abgeprüft werden. Im Vorkommensfall 

sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

5 Quellen 

ALBRECHT, K., T. HÖR, F. W. HENNING, G. TÖPFER-HOFMANN, & C. GRÜNFELDER (2014): Leistungsbeschreibun-

gen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen 

Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 

02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung. Schlussbericht 2014. 311 S. + Anhang, Nürnberg. 

BAUER, H.-G., BOSCHERT, M., FÖRSCHLER, M. I., HÖLZINGER †, J., KRAMER, M. & U. MAHLER (2016): Rote Liste 

und kommentiertes Verzeichnis der Brutvögel Baden-Württembergs, Stand 31.12.2013, 

6. Fassung. – In: LUBW - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz [Hrsg.]: 

Naturschutz-Praxis, Artenschutz 11. 239 S., Karlsruhe. – Internetseite [letzter Zugriff 

28.03.2017]: http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/ 

50139/rote_liste_brutvogelarten.pdf?command=downloadContent&filename=rote_liste 
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6 Gebietsimpressionen 
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mi t ei ner Ges amtbrei te ijber ì 2,00 m

6. Erweiterung der Reihenhäuser an der Hans-Thoma-straße

und der Rosenstraße

7. Sonderfälle Erweiterung

8. Nebenanìagen, Garagen und Stel'lpìatzüberdachungen

9. Garagenzufahrten
.l0. Prìvate Grünflächen

l.l . Äußere Gestaltung bauì icher An'lagen
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Gemei nde l,lal dbronn
Bebauungspl an '8i rkel

Schrif tl i che Festsetzurìqen

P'l anungsrechtì i che Festsetzungen
($ 9 RUs. I BBauG und gemäß BauNV0 .in der
neuesten Fassung)

I

l Art der baulichen NLrtzung ($ 9(l) BBauG)
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1..l. Dorfgebiet ($5(l,Z) BauNVO)

Mischgebiet ($ 6 (t-3) BauNVO)

Ausnahmen werden nach g 6 (3) BauNVo zugelassen.

Alìgemeine l,Johngebiete ($ 4 (l-3) BauNVo)

Ausnahmen werden nach $ 4(3) Nr. I bjs Nr.4 und Nr. ò
BauNV0 zugelassen. Als Ausnahmen werden nicht zugerassen:
Nr. 5 Tankstellen.

,,
Rei ne l.lohngebi ete ($ 3 ( l -3 ) BauNVo )

Ausnahmen,werden nach g 3 (3) BauNVg zuge.lassen.

Maß der bau'lichen Nutzung (S 9 (l ) BBauG)

der im Bebauungsp'lan ausgewiesenen Baugebiete

Das Maß der baurichen Nutzung ist durch GRZ und GFZ fest_
ge'legt. Eine Einschränkung ergibt sich durch Festsetzung
der überbaubaren Fl ächen (Baul .i ni en., Baugrenzen ) und der
Zåh'l der Voì'lgeschosse ($$ le , l7 BauNVo).

Höhe baulicher Anlagen ($ ie (3) BauNV0)

Die maximale Traufhöhe (bei Elnzelhäusern gemessen von
der Ersch'ließungsanìagenhinterkante in der Grundstücks-
mitte, beì Doppe'lhäusern gemessen von der Erschl.ießungs_
anlagenhinterkante an der mitileren Grundstücksgrenze
b'is jeweils zum schnittpunkt der Außenkante der Haus-
außenwand m'it der Obeikante Dachhaut) wird wie foìgt
festgesetzt:
a) bei festgesetzter Geschoßzahl i :

'Straßenseite und Gartenseite 4,50 m

b) bei festgesetzter GeschoßZåhl II :

Straßenseìte und Gartenseite 7,50 m

i' um ein einheitìiches Bild im bereits bebauten Gebiet ,Birkel,
zu erharten, girt für die noch mögìichen Neubauten forgender
Zusatz: D'ie Höhe der Traufe von rieubauten darf die höchstge_
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ìesene' Traufe (aÉssluú rtitn j ä*n.rsuijüúåi N.N. ) der ¡.i¿.,seiilichen Nachbargebäude nicht überschreiten; daraus ergìb;
sich gegebenenfarls, daß die Trau.fhöhe unterha.rb der maximf
zul tissl gen I i egen muß.

3.. Bauweise ($ ZZ(?l BauNV0)

'ffene 
Bauweise ist festgesetzt, entsprechend der Eintraguncin den Nutzungsschablonen der jeweiligen Baugebiete.

Stellung baul.{cher Anlagen ($ 9 (j) Nr. 2 BBauG)

Aire Gebäude sind in ihrer Firstrichtung entsprechend dem
', Pf ei ì ei ntrag i m jewei 'r i gen B augebi et anzuordnen .

5.1.

Überbaubare Grundstücksflächen ($ 23 BauNVO)

Die Festsetzung von Baur'inien, Baugrenzen und Bebauungstiefe
erfolgt durch Eintragung im Bebauungsp.lan.

5.2. Nebenanl.agen ($ l4 BauNV0) sowie Gar agen und ijber-
dachte Stel I pl ätze

Außerharb der Liberbaubaren Frãchen sind Nebenanr.agen,
Garagen und überdachte Stejlplätze nur in den.im Be_
bauungspì an daftjr ausgewiesenen Fl ächen zuì assig.
Nebenanr agen ' Garagen und überdachte ster r pr ätze i riner-
halb der überbaubaren Fläche müssen mjnderstens ì,00 m
hi nter der Baul i ni e aurückbl e.iben.
Ansonsten sind sie ausgeschlossen
Ausnahmen können zugelassen werden
Ausnahmsweise zu'rässig sind Nebenanragen .im'sinn. 

uon
$ 14 l2) BauNVO

Ã

6 Anpfìanzen von Bäumen ($ 9 (l) Nr. 25 BBauG)

An den im Bebauungsp'ran ausgewiesenen standorten ìm öffent-lichen und im privaten' Bereich sind stando.tge...r,i."rï;:- j
onuït,au pf l anz.en.'
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7. Nachrichtliche Übernahmen ($ 9 (6) BBauG)

7.1 Nachrichtiìche ubernahme der Badenwerk Aktiengese'lìschaft,
Betrì ebsverwal tung Hardt :

Die stromversorgung neu hinzukonrnender Gebäude erfo'lgt
enisprechend den örtlichen Gegebenheiten als Frejle.itungs-
oder Kabel anschl uß.

Mit der Baulandumlegung sind die zu unseren Gunsten be-
stehenden beschränkten persönlìchen D'ienstbarkeiten auf
eventuellen neu zu bildende Grundstücke zu übertragen.

,,

Nachrichfliche Übernahme- des Landesdenkmalamts Baden-

Hlirttemberg, Außenstelle Karlsruhe:
Flurdenkma'le, wìe z.B. B'ildstöcke, Wegkreuze, historische
Grenzste'i ne, Brunnenstei ne, stei nerne Hegweì ser und I and-

schaftsprägeñde Natursteinmauern sìnd an 'ihrer Stelle zu

belasseñ und vor Beschädigungen während der Bauarbeiten
zu schützen. Jede erforderliche Veränderung des standorts
ist zu begrllnden und mit dem Landesdenkmaramt abzustimmen.

Bei der Durchführung der Planung besteht die Mögì'ichkeit,
daß bisher unbekannte historische Bauteile oder archäo-
ìog'ische Fundplätze entdeckt werden. Diese sjnd gemäß

$ 20 DschG unverzüglich dem Landesdenkmalamt zu melden

Die Baustelle ist b'is zu 4 Werktagen nach der Meldung in
unverändertem Zustand zu erhali'en, sofern nicht das Landes-

denkmal amt e'iner Verkürzung di eser Fri st zust.irnmt.

Das Verschweigen e'ines Fundes oder e.iner Fundstelle ist
eìn verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz. Deshaib muß auf
d'i e Ordnungswi dri gke'itsbest'inrnungen des Denkmar schutzge-
setzes (5 27 DschG) hingewiesen werden.
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2.1

Bauordnungsrechtl i che Gestaltungsvorschrì ften
(5 Zg LBO in der Fassung vom 01.04.1984)

7 ,5A m ( gemessen vom vorh'ondenen Gelönde bi
Schnittpunkt AußenfIAche Wond Fit der 0berk
der Dochhout) zulössig (vergi. II. 4.2.2.).

l. Hausgrößen

l.l Freistehende'wohngebäude dtjrfen eine Größe von max'imal

16,00 x 12,00m nicht überschreiten

1.2 Ooppel häuser dtjrfen e'ine. Gesamtbre'ite von 24,00 m und ejne

Tiefe von l4JÓ0m nicht liberschreiten.

? Dachform

Im gesamten Baugebiet sind für alle ïlohngebäude geneigte

Dächer vorgeschrieben. Die Dachneigung ist festgesetzt ent-
spr:echend der E'intraqung i n dc¡: l.lutzungsschab'l onen der. .je-

wei i i gen Baugebi ete

2.2 Ðachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur bei Dächern mit
eìner Ne'iþung von mehr als 40" unter folgenden Bedingungen

zu1ässig: Alle Arten von Gauben sowìe Dacheinschnitte dürfen
eine Einzelbreite von 2,00 m nic.ht überschreiten und zusam-

men nicht mehr als l/3 der.Tr3ufìänge je Dachse'ite einnehmen.

D'ie gemeìnsame Anordnung von Gauben und Dacheinschnitten
auf demsel ben Gebäude i st 

, 
ni cht zul ässì g

2.3 Die Anordnung von Dachflächenfenstern und Glasz.iegeìn ìst
ì n al 1 en gene'igten Dachf I ächen unabhängi g von der 0achne-i -
gung zuì ässì g.

2.4 Bei gortenseitiger Erweiterung gÍebelstön{iger
Höuser ist eine Troufhöhe des Anbques von moximo I

sz

I

(Geõndert durch Beitrittsbeschlu0 des Gemei
tes yom 18. Moi 1988 zur Beseitigung der Re ch
denken des Londrotsomtes Korlsruhe ous dem Schreí-
ben'vom 03.05.1988).
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Doppe'lhäusern uñd Mehrfamil jen-2.5 . Dachabschl eppungen s'ind nur be'i

?.6

2.7

I

¡t

häusern mit einer Gesamtbreite von mehr als lZ,00m auf der

Gartenseite zul ässì9. 5'!e dürfen 'insgesamt n'icht breiter se'in

als die Hälfte der Trauflänge.

Der Dachüberstand wird wìe folgt festgesetzt:

a) Ortgang

Die Dächer sìnd am 0rtgang m'it einem Dachüberstand von

min'imal 30 cm und maximal 80cm auszufiihren.

b) Traufe 
,,

Die Dächer sind an der Traufe mit einem Dachüberstand von

minimal 40cm und maximal l00cm auszuführen (an der Traufe
gemessen von Außenfläche l^land bis vorderkante Regenr'ìnne).

Die Dochflachen sind mit schuppenortigem Doch-
deckungsmoteriol zv versehen

Die- Dochf löchen sind in de¡- Forbe notbroun bis
du,lke*b¡.oun oi,,:-uführen.. Ausnohmen können zuJslos-
sen werden - Ausnohmsweise zulössì.g ist cjie Verwen-
dung von rotem bis hellbrounem Dochdeckungs-
moteriol.
Bei Doppelhö'user.n konn die Ausnqhme nur zugelossen
werden, wenn sichergestel It ist ( affentlich-recht-
liche Boulost), dqß beide HoushöIften mit identi-
schem Dqchdeckungsmoteriol versehen werden.

Die Docheindeckung von Anbouten mi t geneigten
Döchern muß in Moteriol und Forbe mit der des Dq-
ches des Houpthouses übereinstimmen.

(Geõndert durch Beitrittsbeschluô des Gemeinders-
tes vom lB. Moi 1988 zur Beseitigung der Recht
denken des Londrotsomtes Kc'rlsruhe crus dem 5ch
ben vom 03.05. I 988 ) -
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3 Erwei terung f rei stehender, trauf ständi ger },lohngebäude

Dí e nachf ol genden Festsetzunge¡ ge'rten f ür di e im Lagep'l an

gekennzeichneten bestehenden und neuzubauenden Gebäude.
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. Fre'istehende l.lohngebäude können bis zu einer Haustiefe von
iì '12,50m ein ejnfaches satteldach haben. Hìrd eine Haustiefe

von I 2,50 m überschritten, gelten die nachfolgenden Festsetz-
ungen (1I.3.3. -3.6.).
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3.2 seitliche Erweiterung"'ist.bis 2ü eJrrlr úa'i,rurtite von ì2,00 m

zulässig, wenn dabei die seiil'ichen Abstandsfiächen nach LBO

eingehalten werden. Bel seiilìcher Erweiterung muß d.ie vor-
handene straßenseitige Gebäudeflucht aufgenommen werden und
das vorhandene Dach mit gleicher Dachneigung und straßensej-
tig mit gieicher Trauf- und Firsthöhe ver]ängert werden.

AI{SICI|T STRÄSSI}{SIITE SEITE}IÅIISICHT

sTRÀ$T oÀRiilt

_onuttorücrs-
ORE}IZE

smÀssE
OÀRIEif

--_ r _ __ _ _ _ ___ _onu¡osrücrs-
0Rfltzt

DACtlÅUFSICllT

3. 3. Gartenseit'ige Erweiterung zwe.igeschoss.iger Gebäude: ..

Es ist ein größenbeschränkter eingeschossiger Anbau und eine
zweigeschossige trweiterung mögìich. In beioen rállen muß der
Anbau mindestens 50cm gegenüber dem Hauptbau eingerückt wer-
den.

3.3.1. Eine eingeschossige Erweìterung darf eine Brejte von zwei
' Dritteln der vorhandenen Hausbreite des Hauptbaug und e.ine

Tiefe von 3m nicht überschreiten. Es ist nur eiï Anbau zu_
ì ässig.

Das Dach kann als Flachdach, dasrrentweder begrünt oder a.ls
Terrasse ausgebaut werden muß, ci'der als pultdach, dessen
FÍrst an der Hauswand liegen muß, ausgeführt werden. Oas purt-

,!

dách muß die gìe'iche Neigung und d'ie gìeiche Dache.indeckung
wie das Dach des Haupthauses haben

u
N

i5æ
cÞ
I

IØ
È5

Õ-æo

m

N
-,do
I
I

L
-!J

ð
=æ€

li

I



9

AllBAU MIT FLACtlOACtl

SEITEIIA}lSICllT

"-,na . 1

1 t': t .:4 t .1

:":":l ;:"'.1""' 'u'. 
"'oBeim Anbau einçs l¡inteieg!Ët*'n. roüi äiaiåeiÉ'gqjtun dil ele'i-

chen Größenfestsetzungen wie oben. Das Dach kann als Pult-

oder Satte'ldach, dessen First rechtwinklig zum F'irst des Haupt-

hauses verläuft, ausgefLihrt werden. Die Dachneigung darf die

M'indestangabe des Schablonenêintrags des jewei'ligen Baugebiets

unterschreiten, die Höchstangabe aber nicht überschreiten.

sTnÀssE

STRASS

STRÄS5T

MAX.3m#
OARÏEII

ÛARIEII

C,ÂlTt}l

DACllAUFSICtlT

AllBAtJ MIT PlJLTOACll

SEITT}lÅ}lSICHT

OAC}lAtlTSIC}lT

MAX.3m=#

A}{SICllT OARTE}{STITE

MÄX.12m

A}IsICllT OARTEI|SEITT

2m 2m

MÀX. 12m
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WIilTEROARTEI{ MIÏ TLASOAC||

SEITE¡IA}ISIC}lT A}ISICHT OARTEIISEITE

1.1Âd3m

--#--d.-

SIRÁSST

3.3.2.

stRÀSSE

MAX.12m

ûÄRIilt

OADtlAtJFSICtlT

Zweigeschossìge Erweiterung ist nur mit satteldach zurässig,
dessen First rechtwinkìig zur straße veriäuft. Das sattel_
dach soli an das bestehende, paraìlei zur straße verlaufende
Dach angeschlossen werden" Dabei muß die Traufhöhe der garten_
seitigen Dachfläche übernommen werden, die Fìrsthöhe darf
nicht überschritten werden.

Die beiden Dachfr ächen des satte'rdaches müssen die g.reiche
Nei gung haben. D'i e Nei gung muß g] ei ch oder geri nger sei n al s
die des vorhandenen Daches

SEITEI{AI{SICHT AI{SICtlT GARTEilSEITE

r, MAI.l6rn

-

à0.50m
-++

È050m

++

t!

OACtlAIJF$C}lT
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werden ei ngeschossi ge Gebäude mi t satter dach gartense.it.ig er-
weitert, muß der Anbau ein satteldach haben. Das Dach muß aus-
geführt werden wie unter ii.3.3.2. beschrieben, desg'leichen

der Baukörper.

SEITE}lAllSICtlT Ä}ISIClJÏ OÀRTEilSEITE

sïR¡SS

3"4

5tRÂSSt

3.5

v MÄf,'lôm u
È050m

+t-
à0.Sm

+F4

straßenseitige Erweiterung ist mögìich, wenn ein Gebäude hjn-
ter der im Bebauungsp'lan eingetragenen Baulin.ie steht. Es muß

auf die Baulinie gebaut werden

Ein Anbau lst nur mit Satteldach zulässig, das an das vorhan-
dene Dach anschließt wie unter II.3.3.2. beschrieben. Dabei

muß die vorhandene straßenseitige Traufhöhe tibernommen werden.
Der Anbau muß beidseìts der vorhandenen seitlichen Hauskanten
mindestens 50 cm und maximal l50c¡n'zurückspringen. Der Rück-
sprung muß auf beÍden seiten g'leich sejn, der First muß mìt-
tig liegen.
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STITE}IA}lSICHT

L uax. um

', AN$CtfT snASsttt$EtTE

STR,ASE

È0.50m

-l+
É 150m

È050m

-l+'|

I
É1.50m

STRASSE GÅffTEll

OAC}lATJFSIC}lT

3.6 Erweiterung von Doppelhäusern mit einer gesamt'en Hausbre.ite
von maximal ì2,00m

Erweiterungsmöglichkeiten wie unter II.3.3. m.it folgendem
Zusatz:

i.Jird zunächst nur eine Doppelhaushälfte erweitert, muß auf
die m'ittige Grundstücksgrenze gebaut werden.

3.6.1. Bei eìngeschossigem Anbau an die zweite Doppelhaushälfte muß
dje Bautiefe und Dachform (beim pultdach auch Trauf- und
Fjrsthöhe) des Anbaus der ersten Doppeìhaushäjfte übernommen
werden.

Hird an die erste Ðoppeìhaushärfte ein rdÍntergarten *ia eiur-
dach angebaut, muß auch der Anbau an die zweite Doppelhaus-
härfte ein }Jintergarten mit Grasdach sein. Oachforrn und
-neigung sowie Trauf- und Firsthöhe müssen i.ibernoinnen werden.

l'
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3.6.2. Bei zweigeschossiger riwiitefung,ñùe"¿är É¡rli,,{.jber der mit-

tigen Grundstlicksgrenze liegen, so daß zunächst nur ejn pult-
" dach entsteht. Bei zweigeschossiger Erweiterung der zweiten

, Doppeihaushälfte muß die vorhandene Dachneigung aufgenorunen

werden, so daß ein satteldach mit zwei Dachfìächen gìeicher
Neigung entsteht. Die Gestaltung der Gartenfassade muß ein-
heitlich erfoìgen.

EMIVEITTRtJl|û OER ERSTT}I OOPPELtlAlJSHÂ.L"FT
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4 Erwei terung f rei stehender, þi ebe'r st ändi ger r.lohngeb äude

Die nachfoìgenden Festsetzungen gerten fiir die im Lagepìan
gekennzeichneten bestehenden und neuzubauenden Gebäude'.
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seitliche Erweiterung ist bis zu einer Hausbreite von 12,00m
zuìässig, wenn dabei die seiil'ichen Abstandsflächen nach LBO

eingehalten werden. D'ie Erweiterung ist nur zulässig, wenn

dabeì ein symm-etrìsches Satteldach erhalten bleibt (d.h. beid-
it
I
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seitige trweiterung in'þìeïcher tréTte) odêr èln vorhandenes

asymmetrisches Satteldach zu einem symmetrischen erwe'itert

wi rd.

A}lSICtlÏ $RASSTl{STITE A}lSIC}lT STRASST}{STIÏT
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4.2 Gartenseitige Erweiterung'ist bís zur Baugrenze (d.h. bìs zu

einer maximalen Gesamthaustiefe von 16,00m) lulässig. Dje

vorhandene Hausbreite .darf dabe'i nicht überschritten werden.

Für 'zweigeschossige Häuser ist eine eingeschossige und eine

zweigeschossige Erweiterung zu'l äss'ig.

4.2.1. Eingeschossìge Erwe'iterung ist nur mit Flachdach zuläss'ig,
das entweder begrünt oder als Temasse ausgebildet werden muß.

SEITII{ANSICHT A}lSICtlT OARTE}ISEITT

SIRÀS5I OÄRÌEII

v MAX.16m/l
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4.?.2. Zweigeschossìge Erweìt."unþ'irt'ñu"'nrEï-gtïteî¿atii"*"uiässig,
dabei muß dìe vorhandene F'irsthöhe sowie dìe vorhandene Dach-

neìgung ljbernommen werden. Das Satteldach des Anbaus muß sym-,

metrisch sein. Unter dem symmet¡ischen Satteldach kann der

Baukörper asymmetrisch eingesteìlt werden' wenn unterhalb der

verbleibenden Dachfläche(n) im l.Obergelchoß e'in Balkon (Bal-

kone) oder eine Loggìa (Loggien) ausgeführt werden'
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Ì,lerden eingeschossige Gebäude mjt satte'ldach gartenseit'ig er-
weitert, muß der Anbau ein Satteldach haben, das ausgeführt
werden muß wie unter II.4.2.2. beschrÍeben, desgìeìchen der

Baukörper.
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5 Erweiterung traufständiger Doppel- und Mehrfamìlienhäuser

mit einer Gesamtbreite von über 12,00m

Die nachfoìgenden Festsetzungen þeìten für die im Lageplan

gekennze'ichneten bestehenden und neuzubauenden Gebäude.
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Sei t'l i che Erwe'iterung i st zuì ässi g, wenn dabe j d'ie Abstands-

flächen nach LBO e'ingehalten werden. Bei Doppeìhäusern darf

eine max'imale Bre'ite von 12,00 m pro Doppelhaushälfte nicht

überschritten werden.
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5.2

Be'i seitl icher Er¡¡eìteÈfung'tutuß dfe ïtraßeñÊeit,Ige Gebäude-

flucht aufgenommen werden und das vorhandene Dach in gìe'icher

Dachneigurg, straßenseitig mit gleicher Trauf- und Firsthöhe

verl ängert werden. (siehe II.3.2. ).

Gartenseltige 'Erweiterung Íst bis zur Baugrenze (d.h. bis zu

einer maximalen Gesamthaustiefe von 14,00m) zulässig

Der Anbau muß seitlich mindestens 50 cm gegenüber den seit-
lichen Kanten des Haupthauses zurückspringen. Bei Doppelhäu-

sern darf auf die Grundstücksgrenze, die zwischen den be'iden

Doppelhaushä'lften verl äuft, gebaut werden.

Es ist ti

a) eine Erweiterung mìt Dachabschleppung (es g'ilt II.2.5.),

b) ein ngeschossiger Anbau (es g'i1t II.3.3.1. bei Mehrfam'i-

Iienhäusern und Ii.3.6.I. bei Doppeìhäusern) mögfich.
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6 Erweiterung der Reìtrentíuuld¡'"ãn å.er,: ¡'rans-rñtmiaHraße und
der Rosenstraße

Es ist nur eine gartense'itige, eingeschossige Erweiterung zu-
lässig. Für den Anbau íst ejne Kombination von Flachdach und
steildach vorgeschrieben: Der als Terrasse auszubildende
Flachdachteil ist vom Obergeschoß aus zugäng1ich. Dje garten-
seitige Brtistung der Terrasse wird durch ejn steildachteil
gebildet. Es muß jn etwa in der verìängerung des Hauptdaches
liegen und die gleiche Neigung haben wie dieses (45"). Der
seìtliche sichtschutz zum Nachbarn kann durch eine Hoiz- oder
Mauerwerkswand gebi.Ìdet werden, deren oberer Abschluß ìn etwa
von der Traufe des Hauptdaches bi s zur Brüstung der Terrasse
verl äuft.
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7 Sonderfäl I e:

trweiterung der Gebäude auf foìgenden F]urstücken:
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Fl urstiick 470/1

Eine eingeschoss'ige Erweiterung ist nicht zulässig.
Zweigeschossige Erweiterung innerhâlb des Baufe'ldes wie
unter II.4.2.2. beschrieben Jst zulässig.
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Flurstücke 471, 466, 457, 456/2, 4S4

Ein- oder zweÌgeschossige gartenseitige Erweiterung bis zur
Baugrenze ist zuìässig.

Flurstück 436

Eine eingeschossige Erweiterung ist nicht zu'lässìg. Zweige-
schossige Erweiterung innerhalb des Baufeldes wie unter
rr.4.2.2. beschrìeben ist zulässig mit folgendem Zusatz:
Auf der nordwestlichgn Gieberseite muß das Oach in gleicher
l,'leise abgewa'lmt werden wie auf der südösilichen Giebelseite
des bestehenden Hauses an der Friedenstraße.

Flurstück 401/1 '

Gartenseitige, ein- oder zweìgeschossìge Erweiterung wie
unter Ii.3.3".l. und II.3.3.2. beschrieben ist zulässig.
Einschränkung der Breite des Anbaus durch Baugrenzen.

Flurstück 399

Eine eingeschoss'ige Erwe'iterung ist nicht zulässig.
Seitlicher zweÌgeschossiger Anbau m'it Satteldach, wie unter
II.3.3-2. beschrieben, ist zu1ässig.

Einschränkung der Breite des Anbaus durch Baulin.ie und Bau-
grenze

Fl ursti.ick 2Bl 6

Für das ausgewiesene quadratische Baufeìd ist ein zweìge-
schossjges Gebäude mit Zeltdach vorgeschrjeben. Das neue Ge-
bäude kann mit dem.a'lten verbunden werden. Der verbindungs-
bau darf ein- oder zweigesc.hossig ausgefí.ihrt werdén, die'Dach-
form i st frei gesteì I t.

Fl urstuck 2B2l ll
Erweiterung innerhalb des ausgewiesenen Baufeìdes ist zuläs-
sig: nur der !.lestseite muß auf die Bauliníe gebaut werden, da-
bei muß das vorhandene asynrnetrìsche Satte'ldach zu ejnem sym-
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rnetrischen erweitert werden.

Bei Anbau an die NordseÍte muß auf dÍe'Baulinie gebaut und das
Dach mit vorhandener Firsthöhe und Dachneigung verìängert wer-
den. Der First muß 'im gìeichen l^linkel abgedreht werden w.ie

der. Baukörper (vorgeschrieben durch dje Baulinie).
Eingeschoss'ige Erweiterung mit F'lachdach ist n'icht zulässíg.

Fl urstiick 29,l 9

Ei ne ej ngeschossi ge trwei terung j st ni cht zul äss.i g.
Zul ässi g 'i st ei ne zwe'igeschossi ge Erwei terung i nnerhal b des

Baufel des wi e unter' 'I I.3.3.2. beschri eben.

Flurstücke ?907 und 29A7/1

Es kann nach den vorschrìften für Erweiterung von traufstän-
dìgen Doppelhäusern mit einer Gesamtbreite über lz,00m erwei-
tert werden (si ehe I I .5.'l . und I I .5 .2. ) .
Darüber hinaus sind folgende Mög'lichke'iten fijr zweigeschossige
gartensei t'ige Erweì terung zuì äss'ig:'. '*"- . 

**

a) EÈweiterung w'ie unter Ii.3.6. beschrieben mit folgendem
Zusatz: Der Anbau darf eine Gesamtbreite von.l2,t0m nicht
ijberschreiten (6,00 m pro Doppelhaushälfte).

b) Erweiterung wie unter II:3.6.1. beschr.ieben

:r. I i .3. 3. 2.
beschrieben mit folgendem Zusatz: Es muß auf .ie m.ittlere
Grundstiicksgrenze gebaut werden, so daß ein Doppelgiebeì
entsteht, t,tenn beide DoppeìfrausÉaìtten erwejtert werden.
Baukörper und Dach der Anbauten müssen gleich ausgeführt
werden. Die' Fassadengestaltung muß einheiilich erfoìgen.t-
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Nebenanl agen, Garagen und Stel I pl atzüberdachungen

In Dorfgebiet und Mischgebiet dürfen Nebenanlagen,

Garagen und Stejlpìat¡überdachungen pro Grundstück
insgesamt eine Grundfläche von lgZ mz nicht ijber-
schreì ten .

In al'lgemeinem und re'inem Hohngebiet dürfen Nebenan_

lagen, Garagen und Stellplatzüberdachungen pro Grund_

stück eine Grundfläche von 60 m2 nicht überschreiten.

8.2 Nebenanl agen', Garagen und stel I p'ratzüberclachungen müssen

e'ingeschoss'ig .erstel I t werden .

0ie Tráufhöhe darf höchsténs 3,50 m betragen.
bie Traufhöhe wird gemessen von der im Mittel gemessenen

nati.jrl i chen Gel ändeoberfl äche (an al I en Gebäudeecken ver-
mi ttel t berechnete Gel ändehöhe ) bi s zum schni ttpunkt
der Außenkante der Hausaußenwand mit der Oberkante Dach-

haut.

B. 3. Dachform

8.3.1. Nebenanlagen,Garagen und Stelìp'ratzüberdachungen müssen

ei n Sattel dach m j t Fi rst .in Längsr.ichtung haben .

Ausnahmen können zuge'lassen werden

Ausnahmsweìse zugelassen sind:. pult- oder Flachdächer
bei Nebenanl agen, Garagen und stel I pì atzüberdachungen

m'it ei ner Grundf I äche von weni ger a'l s Z0 m? .

8.3.2.

8. 3. 3.

Für Nebenanlagen, Garagen und stelìp1atzüberdachungen
mit gene'igten Dächern 'ist d'ie Dachneìgung wie foìgt
f estge'legt :

mìnimal zulässìge Dachneigung: 30o
...

maximal zuläss'ige Dachneigung entsprechend dþn Ejn_
tragungen der maximal zulässigen Dachneigung jn den
Nutzungsschabl onen der jewei lj/gen Baugebì ete.

i

Für die Deckung der geneigten Dächer darf nur eine
Schuppendeckung verwendet werden. Nicht zuläss.ig ist
di e Deckung m'it bJel l pl atten .

i'
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Garagen i nnerhal b von oe'uau¿Jn ¿i¡rien"nur i;" trä;eschoß I i e-
gen. im freistehenden Wohngebäude ist maximal eine Doppeìga-
rage mi t ei ner Garagenei nfahrt zul ässi g, deren Brei te 5,50 m

n'i cht überschrei ten darf . Im Doppel haus .i st pro Doppeì haus-
hälfte eine Einzeìgarage mit einer Garageneinfahrt zuì ässig,
deren Bre'Íte 3,00 m ni cht ljberschrei ten darf

9. Garagenzufahrten

Pro Grundstück ist nur e'ine Garagenzufahrt zulässig. Sje darf
im Berei ch des Vorgartens ei ne Bre'ite von 5, 50 m n'i cht über-
schrei ten.

10. Private Grünfl ächen

Vorgärten (5 Zg(l) Nr.5 LBO)10.1.

A'l s Vorgarten wi rd bezei chnet: di e Fl äche zwi schen trschl .ies-

sungsanì agenh'interkante und Baul i ni e bzw. straßense'itì ger

Baugrenze bzw. straßense'itiger Abgrenzung der Fläche für
Nebenanl agen.

D'ie Vorgärten sind ais Ziergärten mjt Rasen einzusäen oder

mit entsprechenden Gehölzen und Stauden zu bepflanzen und zu

pflegen. Sie sind von jeder Bebauung fre'izuhalten.

I0.2. Dìe privaten Gärten sind abgesehen von den Flächen für Neben-

anlagen (siehe I.5,2.) von jeder Bebauung freìzuhalten.
Sie mljssen als Grünf1ächen oder gärtnerisch angeìegt und

unterhal ten wenden.

11. Außere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Gebåiude müssen verputzt oder pls geschllimmtes sichtmauer,
werk ausgefi.ihrt werden . ii

Wenn aus Energìespargründen nachträgliche Wandverkleidungen

zur'!lärmedämmung ausgef,ührt werden, s'ind nur verputzte oder
gesch'l iÍmmte vorrnauerschalen, Thermoputz oder ähnliche Ausfüh-
rungen zuì äss'ig.
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Die Fassaden sind 'in hellen Farbtönen auszuführen.
Für die sockel sind Ausnahmen zu]ässig: sie können durch

einen dunklen Anstrich, verkìeidung mit Naturstein, sicht-
beton oder ähnliche Ausführungen.abgesetzt werden,

12. E'i nfri edungen

Als Einfrìedungen der Grundstücke an öffentr'ichen straßen
und Plützen sìnd Scjcke'l bìs 3Q cm Hijhe rrriL abschlleßendem

Holzlattenzaun oder schm'iedeeisernem Gitter sowie Hecken

bis maximal ì,00m Höhe über.dem Gehweg zuìässig

l,'laldbronn, den 21. September 1987

Glaser, Bürgermeister

J

I

I.

li
a




